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Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes :i:\RW (SGV. KRW.) stehen im Intranet des Landes ~RW zur Verfügung. 
Im Innenmiiüsterium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehisield „Gesetze 
Erlasse".· 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die l\!Iinisterialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes ~RW (SGV. XRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums ~RW (Adresse: http://www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 
Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes KRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-RO:VI erhältlich. Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 cies GV. NRW. 1999. ebenso im 
Internet-Angebot. · 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden ::-:rachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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2128 
Verordnung über 

die Bevorratung von ~.<\rzneimitteln 
und i\Iedizinprodukten für 

Großschadensereignisse in Krankenhäusern 
im Land Nordrhein-Westfalen 

(Arzneimittelbevorratungsverordnung) 
Vom 30. August 2000 

Aufgrund § 11 Abs. 4 des Krap_l{enhausgesetzes des 
Landes Xordrhein-Westfalen - KHG :1\""RW - vom 
16. Dezember 1998 (GV. XRW. S. 696), geändert durch 
Gesetz vom 9. l\Iai 2000 (GV. l\""RW. S. 403), \vird im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und Ministe
rium für Schule, Wissenschaft und Forschung verordnet: 

§ 1 

:Für eine erhöhte Bedarfslage bei Großschadensereig
nissen und bei Schadensereignissen mit einer größeren 
Anzahl Verletzter und Kranker ist Vorsorge für eine 
scl:1nelle und ausreichende notfallmedizinische Versor
gung mit Arzneimitteln (einschließlich Antidota) und 
:viedizinprodukten zu treffen. 2Die vorrätig zu haltenden 
Arzneimittel und Medizinprodukte sowie deren jeweiiige 

Anlage 1 Menge ergeben sich aus der lmlage 1. ~lVIit Zustimmung 
der Träger der Rettungsdienste (Arztliche Leitung Ret
tungsdienst/Leitende ::\fotärztin/Leitender ~otarzt) dür
fen auch wirkstoffgleiche Arzneimittel und bei besonde
ren örtlichen Gegebenheiten (z.B. Chemiebetriebe) wei
tere A...>J.tidote vorrätig gehalten werden. 

§ 2 

(1) :Die Lagerung der Arzneimittel und :\Iedizinpro
dukte hat grundsätzlich in dafür geeigneten Kranken
häusern mit einer Krankenhausapotheke zu erfolgen. 
2Die an dem Bevorratungs- und Versorgungssystem frei
\villig teilnehmenden Krankenhäuser ergeben sich aus 

Anlage 2 der A...>J.lage 2. 

(2) :Die Bevorratung und Lagerung muss den apothe
ken- und arzneimittelrechtlichen Vorschriften entspre
chen. 2Die Krankenhausträger haben sicherzustellen, 

dass im Rahmen des Krankenhausalarmplanes jederzeit 
ein Zugriff durch den Rettungsdienst und durch an der 
Versorgung beteiligte Krankenhäuser möglich ist. 3Durch 
frühzeitiges Einbringen des Vorrats an Arzneimitteln und 
i\Iedizinprodukten vor Ablauf der Verfalldaten in den 
Krankennausbetrieb ist eine wirtschaftliche und spar
same Verwendung sicherzustellen. 

§ 3 

(1) 1Arzneimittel dürfen nur auf Grund einer ärztlichen 
Anordnung (Arztliche Leitung Rettungsdienst/Leitende 
Xotärztin/Leitender ~otarzt) und verantwortlichen 
Ärztinnen und Ärzten der an der Versorgung beteiligten 
Krankenhäuser ausgehär..digt werden. 2Auf § 8 Abs. 2 
(Nachbarschaftshilfe) des Rettungsgesetzes 1'1""RW -RettG 
r--""RW - vom 24. Kovember 1992 (GV. KRW. S. 458) smvie 
§ 4 (Amtshilfe) des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land ?-Jordrhein-Westfalen - VwVfG. NRW - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Xovember 1999 
(GV. l\""RW. S. 602) - in der jeweils geltenden Fassung -
wird verwiesen. 3Die Abgabe ist zu dokumentieren. 

(2) Der Krankenhausträger hat dafür Sorge zu tragen, 
dass abgerufene Arzneimittel und :VIedizinprodukte un
verzüglich ersetzt werden. 

§4 

Das Land (Bezirksregierung) erstattet die notwendigen 
Kosten für die Beschaffung von Arzneimitteb einschließ
lich Antidota und iVIedizinprodukten, für die Ersatzbe
schaffung jedoch nur insoweit, als nicht Dritte die Kosten 
zu tragen haben. 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. August 2000 

Die :VIinisterin 
für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Birgit Fischer 
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Anlage 1 (zu § 1 Satz 2) - Tell l 

Arzneimittel (ohne Antidota} 
(für die Versorgung von 30 Patienten innerhalb von 24 Stunden) 

Wirkstoff Inhalt Form Anzahl 
Nifedipin 10ma Kapsel 80 
Acetylsalicylsäure S00ma Tablette 120 
Atropinsulfat 0,5 ma/1 ml Ampulle 50 
Beclometason 15ml D.A. 15 
Fenoterol 15ml D.A. 15 
Midazolam 5 mg/5 ml Ampulle 60 
Dopamin 200 ma/5 ml Ampulle 30 
Urapidil 50 mo/10 ml Ampulle 50 
Etilefrin 10 ma/1 ml Amoulle 30 
Etomidat 20 ma/10 ml Amoulle 15 
Theoohvllin 200 ma/10 ml Ampulle 40 
Dimetinden 4 mg/4 ml Ampulle 20 
Glucose 4 g/ 10 ml Ampulle 20 
Ketamin 100 mo/2 ml Ampulle 60 
Furosemid 40ma/4ml Ampulle 30 
Lidocain 100 mg/5 ml Ampulle 30 
Suxamethoniu m 100 mg Ampulle 20 
Glyceroltri nitrat Sorav 10 
Vecuroniumbromid 4 ma/1 ml Trock.Subs. 20 
Metoclopramid 10 ma/2 ml Ampulle 30 
Metoclopramid 50 ma/10ml Ampulle ·15 
Methylpred nisolon 1000 m/10 ml Trock.Subs. 15 
Adrenalin 1 mg/1 ml Ampulle 50 
Adrenalin 25 mg/25 ml lnj.-Flasche*) 5 
Cimetidin 200 mg/ 2 ml Ampulle 10 
Tramadol 100 ma/2 ml Ampulle 80 
Thiopental 0,5 o trock. lni.-Flasche 15 
Diazepam 10 ma/2 ml Ampulle 60 
Diazepam 10 mg Tablette 60 
Kaliumiodid 130 ma Tablette 200 

h is! ;m Kühlschrank aufzubev.iahren 

Teil II 

Antidota 
( für die Versorgung von SO Patienten innerhalb von 24 Stunden) 

Wirkstoff Inhalt Form Anzahl 
4-Dimethyl-aminophenol 250 mg Ampulle 10 
Atropinsulfat 100 mg/10 ml Ampulle 15 
Aktivkohle 10 a Pulver 50 
Acetylcystein 5.000 ma Amoulle 10 
Na-thiosulf at 100 ma/100 ml Ampulle 10 
Polyethylengiykol 1000 ml Lösung 10 
Toloniumchlorid 300 mg/10 ml Ampulle 10 
Obidoxim 250 mg Ampulle 15 
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Teil III 

Medizinprodukte 
(für die Versorgung von 30 Patienten innerhalb von 24 Stunden) 

Bezeichnung Ausführung Anzahl 

Aqua ad injectabilia Aoua 1 0 ml Ampulle 100· 
Haes6% 500 ml Plastikflasche oder -beutel 60 
$terofundin Vollelektrolytlösung 500 ml Plastikflasche oder -beute! 50 
Sterofundin Vollelektrolytlösung 1000 ml Plastikflasche . 100 
Binde, elastisch, 8cm 150 
Binde, Mull, 8 cm 300 
Handschuhe, Latex 300 
Heftpflaster Rolle 2,5 cm 30 
lnfusionsbesteck steril, einzeln, auch für Druckinfusion 150 
Kanülenpflaster,steri! einzeln, steril mit Wundkissen 60 
Kanülenpflaster, gescnlitzt 60 
Kompresse steril, 10 x 10 cm 90 
Kodan-Tinktur 250ml 15 
Stelilium 500 ml. Plastikflasche 20 
Verbandpäckchen, klein 30 
Verbandpäckchen, Brandwunde 30 
Einmaispritzen 2 ml 60 
Einmaispritzen 5 ml 60 
Einmalsoritzen 10 ml 60 
Einmaispritzen 20 ml · 60 
Kanülen 21 G (0,8 x 50 mm) 300 
Vasofix 1,1 30 
Vasofix 1,3 30 
Vasofix 1,5 30 
Vasofix 1,7 30 
Vasofix2,0 30 



Verzeichnis der Krankenhäuser, die bei der Versorgung mit Arzneimitteln 
bei Großschadensereigl'lissen mitwh·_ken {Stand:22.8.2000) 

Re_gierungsbezirk Düsseldorf 
.... ··-·· -- --· - --· ·---

Versorgungsgebiet 1 (Düsseldorf, Remscheid, Solingen, Wuppertal, Kreis Mettmann) 
Ort- ·--···· JKrankenhaus ----:-___ !Straße 

1
-----------Telefon-Nummer: 

1------ -~-----------+---- ----------------------! -------------!---

Düsseldorf Med. Einrichtungen der Universität 
Düsseldorf - Apotheke -

Moorenstr. 5 0211/81-00 

t_w.~ppert~~ !Klinikum vyuppertal -- [H~_usnerstr,-40 _______ _ 0202/896-0 

Versorgungsgebiet 2 Essen,· Mülheim/Ruhr, Oberhausen) ______ 
1
, ______ ----4--------

Ort ___ Krankenhaus Straße Telefon-Nummer: ----------
__ ,, ___ _, __ --------

Essen Universitätsklinikum Hufelandstr. 55 0201/723-0 

Anlage 2 
(zu§ 2 Abs. 1) 

1 Fax-Nummer: ________ 

1
00211'/342229 Zentrale 
0211 /81-17768 Apotheke 

-
0202/896-1797 

Fax-Nummer: 

10201 /723-4694 Zentrale 
0201 n23-4266 Apotheke 

1-------- ------- ----------t-------------------+--------------+------------ -
Versorgungsgebiet 3 (Duisburg, Kreise Kleve und Wesel) 
Ort ____ ___ jKran~enhaus Straße 

1--buisburg __ St. Anton~uS:Hosp~tal * ___ IAn der Abtei 7-11 1 :~:~:=.:: _: _ 1 P 
Kleve St.-Antomus-Hos 1tal Albersallee 5-7 ____ ... __ _ 

!Fax-Nummer: 
·-

Telefon-Nummer: 

0203/546-0 10203/56744 Aeotheke 
02821 /490-U 102821/490-1088 

-·. ... -- ·--~-----+--------------+--------------

t----------------j---------------------
1 

1 Fax-Nummer: Telefon-Nummer: 
Versor9u~.9sgebiet 4 Krefeld, Mönchengladbach, Kreise Neuss und Viersen ·--
Ort Krankenhaus _____ Straße . _______ ----·····-· 

~revenbroich _____ · JKreiskrankenhaus Grevenbroich ___ Von-Werth-Str. 5 _____ 02181/600-1 02181/600-2424 ---= 
1
Allgemeines Krankenhaus _ Hoserkirchweg 63 _ 02162/104-0 . 02162/104-2350 , Viersen 
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~ ,• -- .. ===--- --+:.. 
Regierungsb~zirk Köln 

Versorgungsgebiet 5 (Köln, Leverkusen, Erftkreis, Oberberg. Kreis und Rhein.'Berg. Kreis) 
Ort Krankenhaus . Straße -

---- -·· -----

Med. Einricht. der Universität Köln 
Köln - Apotheke - *} Joseph-Stelzmann-Str. 9 

Gummersbacn 
.. 
Kreiskrankenhaus Wilh.-Breckow-Allee 20 --

Versorgungsgebiet 6 {Bonn, Kreis Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis} 
Ort Krankenhaus Straße 

.. - ... ,. ----
- ·-

Bonn 
Med.Einricht. der Universität Bonn 

Sigmund-Freud-Sir. 25 
-Apotheke-

--·-
Mechernich Kreiskrankenhaus Mechernich St.-Elisabeth-Str. 2-6 

Versorgun9sgebiet 7 (Aachen, Kreise Aachen und Düren sowie Kreis Hefnsberg) 
-~---

... 
Ort Krankenhaus Straße 

>-----

Aachen Med. Einrichtungen der RWTH - Apotheke - Pauwelstr. 30 

------ ... _ -----·-- ·- ----

Telefon-Nummer: 

02211/478-0 
022Ei1/17-0 

Telefon-Nummer: 

-

0228/287-0 

02443/17-0 

Telefon-Nummer: 

0241!/80-0 

Anlage 2 
(zu§ 2 Abs. 1) 

s.z. 
--

Fax-Nummer: 

0221 /478-4095 Zentrale 
0221/478-6426 Apotheke 
02261/17-1449 

Fax-Nummer: 

0228/287-6834 Zentrale 
0~8/287-5029 Apotheke 

02443/17-1105 

Fax-Nummer: 

0241/8888-100 Zentrale 
0241/8888-402 Apotheke 
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Regierungsbezirk Münster 

Versorgungsgebiet 8 (Bottrop, Gelsenkirchen und Kreis Recklinghausen) 
-····----···-···· 

Ort Krankenhaus Straße 
·- ·-- --- --·--

.. -----·---
Recklinghausen Prosoer-H~~pital Mühlenstr. 27 

·------..... ,. ···-·--·- ...... 

Versorg~ngs9ebiet 9 (Münster, Kre~~~ Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf) ... 
Ort Krankenhaus Straße ... --
. , .... 

Münster Westf.Wilh.-Universitätskllniken - Apotheke -
Domagkstr. 5 *) 

~- - -- ----
Rheine Mathias~Spital Frankenburgstr. 31 --
Coesfeld St. -Vincenz-Hoseital Südring 41 --- .... - ... 

Regierungsbezirk Detmold 

Versorgungsgebiet 10 (Bielefeld, Kreise Gütersloh, Herford, Lipe~ und Minden-Lübbecke) 
Ort Krankenhaus Straße _., ·----- ·····-

... , 
Bielefeld Städt. Kliniken Bielefeld *) Teutoburger Str. 50 ___ .,_ -Minden Klinik':!!!!Minden Friedrichstr. 17 ' ......... - -- ·-·--·-·· 

Versorgungsgebiet 11 (Kreise Höxter und Paderborn) 
·-·· 

Ort Krankenhaus Straße - .. 

Höxter St. Ansgar Krankenhaus Brenkhäuser Str. 71 
Paderborn 

-- .. 
St. Vincenz Krankenhaus *) Am Busdorf 2 - ·-·-· 

L---... 

Telefon-Nummer: 

-- ,, ________ 
02361/54-0 

Terefon-Nummer: 

0251/83-0 

05971/42-0 
02541/89-0 

Telefon-Nummer: 

0521/581~0 
0571/801-0 

Telefon-Nummer: 

05271/66-0 

Anlage 2 
(zu § 2 Abs. 1) 

S.'3 

··----··-··· 

Fax-Nummer: ...... 

e--•·· 
02361/14992 

Fax-Nummer: 

0251/83-32090 Zentrale 
0251 /83-48830 Apotheke 

05971/42-1401 
02541 /89-3529 

Fax-Nummer: -
0521/581-2099 
0571 /801-2001 

·-
Fax-Nummer: 

05271/66-1109 
05251/86-0 . 05251/86-1401 
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Anlage 2 
(zu§ 2 Abs. 1) 

5. tf-

., .. - ·- .. - ---· • -·-·-···~-"''""'"'""----···-· .. ······ , ..... ,_ ...... ·-·--· '"' --······"""'"""-"'=""·····--- - .. , 

Regierungsbezirk Arnsberg 

---··----·-··- . -·· .-.. -·. -------·----------

~~~~rgun11sge~ie'. ~'. H[ifr:{!::~!U~"!~• ~~~-~-••~)- l~~;aße __ _ --=-~-Fre:1::;::~r:--1~::~~mer: 1 

__ ,. ___ ,__ .. ---- ·------ ____ .,_.. ·-···-· .... _________ ,,_,,_ ·-· 

.~.Ü.'.!~!1-------·· ·-·-- Marienhospital "') Altst~-~!~.!!':. 23_._...... 02306/77-0 02306/77-2901 ·---
Soest _____ Städt. Krankenhaus _____ Senator-Schwartz-Ring 8 02921/90-0 02921/65620 · 
VersÖrgungsbeit 13 (B.ochum, Dortmund und Herne) -· ·····--·- .. ··---····-·--.. --.-·····--···-·---•• .. 

oi-t------···-- ~:.::. ___ . JKrankenhaus --·· s.~~~~~~ .. ~~:~--=-- .. ___ Telefon-Nummer: Fax-Nummer:-··-··---

·sochum -··•- .. ·--··-Berufsgen_ Kliniken Bergmannsheil ··-·i3ürkle-de-la~·cämp-Platz 1 0234/302-0 ---···- 02234/302-6476 

--Do!'imund -----:=::_· St~~_t~lif!~en ··----·-··· ._ .. ___ Beurhausstr. 40 023.:!_/5021261 0231/50-20937 

l5f eriorgungsgebiet ·« (Hagen, Ennepe-Ruhr:Krei's .i.incf Märk. Kreis) --·--·-.. . .. - -··---.. - -· ... ·--·· 
Ort ------.. ·--J~iänkenhaus -·-- ·· Straße ·-~=: .. _--.--. -_-__ -.. -.. --~-J.-re_l_e_fo_n_-N_u_m_. _m_e_r_-. --+-JF_a_x_-N_u_m_m_e_r_: -------11 
Hagen_____ Allg. Krankenhaus Hagen Grünstr. 35 02331/201-0 02331/201-3129 ... ---·, · -- ...... _._ 1 ··----...... 1 

.Lüdenscheid ----- ·~= J<reiskranken~_?.US Lüdenscti9-Lc(·: ____ _p_~~!1J1annh~hei--sfaße14 P,2351 /46-0 02351 /46-3399 ···-----

·- .. •------ -------+---··-····· .... -.. ---·-· -· --- .. -·-·----------· .. --1·---·----· .. ---------i--------.. ---------··. ~-·-··-··--·"·----·-------

~_!!!'_Q_S_~(~~*~:;:::reiSC __ : :_--_JiräßO- ITelefQ~~~~~::-r~.x-Nummer. _____ ...... 
~~~::-·-·~~---~.-- .. --~I~~~=f~~::~~I Hüsten ... ~::::-··· .. ·--·.·······-~·-:==1~~0~~~;~~c~e 21 .. ~~·- .... _._~-·-· ~~~:~~~~~:~ ·-· ·--·-·- .. ~~~:;~:~~:!~~ -····•• .. 
-··- ·-·•"•----- ·---· ·---- ...... ·-·-·,·-·-+·------------+-- ................ ·-·------• 

:,rs_:rgung~9ebi~~~~JK~::.~!,~~~: Sie_g:~~Wittgen~i•~- 1~~i~- ,~::~::mme,=}ax-Nummer;-·------~ 
=si~~n~----- .. ·-- ·--.1~.~.mg::~tilli~g-Kranke.ntliU_~__1_____ . ---- .JWischern?.traße 40 ---· ·-··---@271/333-3 0271 /333-4997 

~ *) Es werden Antidote vorrätig gehalten. 

~ Die Telefon- u. Faxnummern sowie die Anschriften der Bevorratungsstellen sind ständig von den zuständigen Stellen (u.a. Leitstellen) zu aktualisieren. 
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223 
Berichtigung 

der Verordnung 
über die Bildung von regierungsbezirks

übergreifenden Schulbezirken für 
Bezirksfachklassen des Bildungsgangs 

. Berufsschule an Berufskollegs 
vom 23. Juni 2000 
(GV. NRW. S. 554) 

Ir. der Anlage werden zwei Scn.1..lbezeichr.ungen wie 
folgt oericl: tigt: 

At.:s::Ji:ci:.:ngsbe:-J: 

Galvar.iseur/Ga!v_ap.ise~ri!li . , 
Galvaniseur una :v!etaLsc::Uel!er/ 
Ga: vanise::r:n ur:d ).fätallscl:leiferi:: 

Sch:n:..c~textil:enhers:e]er/ 
Schn:t:ck:extilier.:1erstellerin 
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Sc::t:le 

Tec::m:sc:1es Berufsko]eg 
der Stadt so:i:'lger. 

Be:--.1:s:rn_ceg 
Werföer Brücke 
der Stadt \V:..pper:al 

- GV. :-.JRW. ::!000 S. 639. 

Verordnung 
über den Bau und Betrieb 

von Verkaufsstätten 
(Verkaufsstättenverordnung - VkVO -)*) 

Vom 8. September 2000 

Aufgrund des § 85 Aos. 1 Xrn. 5 und 6 der Lar.des
bauordnung (BauO NRW) in der Fass-:..mg der Bekar.nt-
1:1-ac~ung v~:.n 1. März 20_00 (GV. NRW. S. 256), geänciert 
aurcn Gese:z vo:.n 9. :VIa1 ::!000 (GV. XRW. S. 4391. wird 
nach Anhörur.g des Ausscr.:.1sses f"(.;r Stäc.teba;_;_ und 
Wohnungswesen des Landtags verordnet: 

Inhal tsverzeichn:s 

§ 1 Anwenciungsbereich 

§ 2 Begriffe 

§ 3 Wände, Pfe:ler. Stützen. Decken. Dachtragwerke, 
Bekleidungen und Däm::nsto::fe . 

§ 4 Trer.nwände 

§ 5 Brandabschnitte 

§ 6 Decken 

§ 7 Dächer 

§ 8 Rettungswege in Ve:ckaufsstätten 

§ 9 Treppen 

§ 10 Xotwenciige Treppenräume, Treppenraumerweite-
rungen 

§ 11 Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge 

§ 12 Ausgänge 

§ 13 Türen in Rettungswegen 

§ 14 Rauchabführung 

§ 15 Beheizung 
§ 16 Siche:-heitsbeleuchtung 

§ 17 Blitzschutzanlagen 

§ 18 Feuedöscheinrici:J.tungen, Brandmeldeanlagen und 
.Alarmie:cungseinrichtm:gen 

§ 19 Sicherheitsstromversorgungsanlagen 

§ 20 Lage der Verkaufsräur.1e 
§ 21 Räume für Abfälle 

§ 22 Gefahrenverhütung 

§ 23 Rettu!lgswege auf dem Grur:dstück, Flächen für die 
Feuerweh:::-

§ 24 Verant\vortliche Pe:csönen 

§ 25 Brandschutzordnung 

§ 26 Stellplätze für Behinderte 

§ 27 Prüfungen 
§ 28 Weitergehende A„11forderungen 

§ 29 Übergangsvorschriften 

§ 30 Ordnungswidrigkeiten 

§ 31 Inkrafttreten 

§ 1 
Anwenciungsbereich 

Die Vo:cschriften diese:c Vero:-dnung gelten für jede 
Verkaufsstätte, deren Ver~au::'sräume und Ladenstraßen 
einschließlich iJ:i..rer Bauteile eine Fläche von insaesam: 
rr.ehr als 2.000 m2 haben. 

0 

§2 
Begriffe 

(1) Verkaufsstätter. sind Geoäüde oder Gebäudeteile, 
die 

1. ganz oder te:lweise dem Ve:-kaui von Waren ciienen, 

2. mindestens einen Verkaufsraum haben und 

3. keine iVIessebauten s:nd. 

Zu einer Verkaufsstätte genören alle Räume, die unmit
telbar oder :mittelbar, insbesondere ciurch Aufzüge oder 
Ladenstra3en, miteir:.ar:der in Verb:ndung stehen; als 
Verbindung gilt nicht die Verbindung durch notwendiae 
T:::-eppenräume sowie durch Leitur.gen, Schächte uid 
Kanä:e haustechniscl:er Anlagen. 

(2) Erdgesöossige Verkaufsstätten sind Gebäude mit 
nicht mehr als einem Geschoss, dessen Fußboden an 
keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche 
liegt; dabei bleiben Treppenraurr:enveiterungen sowie 
Geschosse außer Betracnt, die ausschließlich der Unter
b:::ngung haustechnischer Anlagen dienen. 

(3) Verkaufsräume sind Räume, in denen \Varen zum 
Verkauf oder sonstige Leistungen angeboten werden oder 
ci::.e dem Kundenverkeh:::- dienen, ausgenommen notwen
dige Treppenräu:.ne, Treppenraumerweiterungen sowie 
Garagen. Lacienst::aßen gelten nicht als Verkaufsräume. 

(4) Ladenstraßen sind überdachte oder überdeckte 
Fläc::i.en, an denen Verkaufsräume liegen und die dem 
Kundenverkehr dienen. 

(5) Treppenraumerweiterungen sind Räume, die Trep
pe:.i.räume mit Ausgängen ins Freie veroinden. 

§3 
Wände, Pfeiler, Stützen, Decken, Dachtragw·erke, 

Bekleidungen und Där.i.mstoffe 

Wände, Pfeiler, Stützen, Decken, Dachtragwerke, Be
kleid:mgen und Dämmstoffe müssen hinsichtlich ihres 
Brandverhaltens nachfolgende ::.VIindestanforderungen 
erfüllen: 
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Spalte 1 2 3 4 

Zeile Verkaufsstätten 
erdgeschossig sonstige 

ohne mit ohne mit 
Sprinkler Sprinkler Sprinkler Sprinkler 

1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen F 30-B B? F 90-AB F 90-AB 

2 Außenwände Bl Bl A Bl 
oder oder oder oder 

F 30-B F 30-B F 90-AB F 90-AB 

3 Trennwände z,vischen Verkaufsstätte F 90-AB F 90-AB F 90-AB F 90-AB 
und anderen Räumen 

4 Decken F 30-A A F 90-A F 90-A 

5 Tragwerke von Dächern F 30-B B2 F 90-AB A 

6 Außenwandbekleidungen einschl. Bl Bl A Bl 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 

7 Deckenbekleidungen einschl. A A A A 
Dämmstoffe und "C"nterkonstruktionen 

8 Wandbekleidungen einscli.J.. A A A A 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
in Rettungswegen und Ladenstraßen 

Es bedeuten: FiT 30/90: Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstandsdauer 
A: aus nichtbrennbaren Baustoffen 
AB: in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
B: brennbare Baustoffe zulässig 
Brandwand: siehe § 33 BauO NRW 
B 1: aus schwerentflammbaren Baustoffen 
B ~- aus normalentflammbaren Baustoffen 

§4 
Trennwände 

(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und 
Räum(!~, die nicht zur Verkaufsstätte gehören, dürfen 
keine Offnungen haben. 

(2) In Verkauisstätten ohne Sprinkleranlagen sind 
Lagerräume mit einer Fläche von jev,eils mehr als 100 m 2 

sowie Werkräume mit erhöhter Brandgefahr, ,vie Schrei
nereien, iVIaler- oder Dekorationswerkstätten, von ande
ren Räumen durch Wände der Feuerwiderstandsklasse 
F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (F 90-AB) zu trennen. Diese Werk- und 
Lagerräume müssen durch Trennwände der Feuenvider
standsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) so unterteilt wer
den. dass Abschnitte von nicht mehr als 500 m2 entstehen. 
Öffnungen in den Trennwänden müssen Feuerschutzab
schlüsse der Feuerwiderstandsklasse T 30 erhalten. 

§ 5 
Brandabschnitte 

(1) Verkaufsstätten sind durch Gebäudetrennwände in 
der Bauart von Brandwänden in Brandabschnitte zu 
unterteilen. Die Fläche der Brandabschnitte darf je 
Geschoss betragen in 

1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranla
gen nicht mehr als 10.000 m2

, 

2. sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht 
mehr als 5.000 m2, · 

3. erdgeschossigen Verkaufsstätten oh..TJ.e Sprinkleranla
gen nicht mehr als 3.000 m2, 

4. sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen 
nicht mehr als 1.500 m2

• wenn sich die Verkaufsstätten 
über nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und die 
Gesamtfläche aller Geschosse innerhalb eines Brand
abschnitts nicht mehr als 3.000 m 2 beträgt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufsstätten 
mit Sprinkleranlagen auch durch Ladenstraßen in 
Brandabschnitte unte::-teilt werden, wenn 

1. die Ladenstraßen mindester..s 10 m breit sind und auf 
dieser Breite durch Einbauten oder feste Einrichtun
gen nicht eingeengt werden, 

2. die Ladenstraßen auf einer markierten Breite von 
mindestens 5 m von Brandlasten freigehalten ,verden, 

3. die Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen haben, 

4. das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen besteht und 

5. die Bedachung der Ladenstraßen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen {A) oder, soweit sie lichtdurchlässig ist, aus 
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen (B 1) 
besteht; sie darf im Brandfall nicht brennend abtrop
fen. 

(3) In Verkaufsstätten mit Sprinklerap.J.agen brauchen 
die Gebäudetrennwände abweichend von Absatz 1 im 
Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen nicht hergestellt zu 
werden, wenn 

1. die Ladenstraßen eine Breite von mindestens 10 m über 
eine Länge von mindestens 10 m beiderseits der 
Gebäudetrennwände haben und auf dieser Breite 
durch Einbauten oder feste Einrichtungen nicht einge-
engt werden, · 

" die Ladenstraßen auf einer markierten Länge von 5 m 
beiderseits der Gebäudetrennwand und auf der vollen 
Breite von Brandlasten freigehalten werden, 

3. die Anforderungen nach Absatz 2 Nrn. 3 bis 5 in diesem 
Bereich erfüllt sind. 

(4) Öffnungen in den Gebäudetrennwänden nach Ab
satz 1 sind zulässig, wenn sie Feuerschutzabschlüsse der 
Feuenviderstandsklasse T 90 erhalten. Die Abschlüsse 
müssen Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung 
ein selbsttätiges Schließen bewirken. 
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(5) Gebäudetrenmvände sind mindestens 30 cm über 
Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer 
beiderseits 50 cm auskra~enä.en Piatte in der Feuerwider
standsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(F 90-A) abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile 
des Daches nicht hinweggeführt werden. 

(6) § 31 Abs. 1 :Nr. 1 BauO ~RW bleibt unberührt. 

§6 
Decken 

(1) Für. die Beurteilung der nach § 3 erforderlichen 
Feuerwiderstandsdauer der Decken bleiben abgehängte 
l:-nterdecken außer Betracht. 

(2) Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen 
müssen in_ Verkaufsräumen, Treppenräumen, Treppen
raumerweiteru:!lgen, notwendigen Fluren und in Laden
straßen a-..is nichtbrennbaren Baustoffen (A) bestehen. In 
Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen dürfen Unterdek
ken aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn auch der 
peckenhohlraum durch die Sprinkleranlagen geschützt 
1st. 

(32_In Decken sind Öffnungen unzulässig. Dies gilt nicht 
für Ofinu:::1.gen zwischen Verkaufsräumen, z,vischen Ver
kaufsräumen und Ladenstraßen sowie zwischen Laden
straßen 

l. in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

~- ~p. Verkaufsstätte?1. ohne Sprinkleranlagen, soweit die 
Offnungen für nicnt notwendige Treppen erforderlich 
sir:d. 

§ 7 
Dächer 

(1) Das Tragw·erk von Dächern, die den oberen Ab
schluss von Räumen der Verkaufsstätten bilden oder die 
von diesen Räumen nicht durch Bauteile der Feuenvider
standsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus 
nicntbrennbaren Bausto:fen (F 90-AB) getrennt sind, 
bestimmt sich nach § 3 Tabelle Zeile 5. 

(2) Bedacnungen müsse::i. 

l. gegen Flugfeuer und stranlende Wärme widerstands
fähig sein und 

2. bei Dächern. ä.ie den oberer:. Abschluss von Räumen 
der Verkaufsstätten bilden oder die von diesen Räu
men nicht durch Bauteile der Fe;.;erwiderstar:dsklasse 
F 90 und in den wesentlichen Teilen aus ::i.ichtbrennba
ren Baustoffen (F 90-AB) ge:rennt sind, aus nicht
brennbaren Baustoffen bestenen mit A:isnanme der 
Daclüiaut und der Dampfsperre. 

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Verkaufsräu
men und Ladenstraßen dürfen ab,veichend von Absatz 2 
:Nr. 1 

1. schwer entflammbar sein bei Verkaufss:ätten mit 
Sprinkleranlagen, 

2. nichtbrennbar sein bei Verkaufsstätten ohne Sprink
leranlagen. 

Sie dürfen im Brandfall nicht brenne::i.d ab:ropien. 

§ 8 

Rettungswege in Verkaufsstätten 

(1) Für jeden Verkaufsraum, Aufe::i.t:.1altsraurn ur:d für 
jede Ladenstraße müssen in demselben Gesc::ioss ~in
deste!ls zwei möglichst emgegengesetzt füh:·er:de Ret
tungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu non-.-enä.iger.. 
Treppenräumen vorhanden sein. AnsteEe- e:'.nes dieser 
Rettungswege darf ein Re,tungsweg übe:· Auße::itreppen 
ohne Treppenrä-..ime, Rettungsbalkone, Terrasse::i -..ind 
begehbare Dächer auf das Grundstück f~hre:i, wem1 
hir:sichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen: 
dieser Rettungsweg gilt als A-..isgang ins Freie. · 

(2) Von jeder Stelle 
l. eines Verkaufsraumes in l:.öchstens 25 m Entfernung, 
2. eines sonstigen Raumes oder einer Ladenstraße in 

höchstens 35 m Entfernung 

muss mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein notwen
diger Treppenraum erreichbar sein (erster Rettungsweg). 
Die Entfernung wird in der Luftlinie, iedoch nicht durch 
Bauteile gemessen. · 

Die Länge der Lauflinie darf in Verkaufsräumen 35 m 
nicht überschreiten. 

(3) Der erste Rettungsweg darf, soweit er über eine 
Ladenstraße führt, auf der Ladenstraße eine zttsätzliche 
Länge von höchstens 35 m haben, wenn die Ladenstraße 
Rauchabzugsanlagen hat und der nach Absatz 1 erforder
liche zweite Rettungsweg für Verkaufsräume mit einer 
Fläche von mehr als 100 m~ nicht über diese Ladenstraße 
führt. 

(4) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen oder in 
erdgeschossigen Verkaufsstätten darf der Rettungsweg 
nach Absatz 2 und 3 innerhalb von Brandabschnitten eine 
zusätzliche Länge von höchstens 35 m haben, soweit er 
über einen notwendigen Flur für Kundinnen ode1' Kun
den mit einem unmittelbaren Ausgang ins Freie oder in 
einen nohvendigen Treppenraum führt. 

(5) Von jeder Stelle eines Verkaufsraumes muss ein 
Hauptgang oder eine Ladenstraße in höchstens 10 m 
Entfernung, gemessen in der Luftlhlie, erreichbar sein, 

(6) In Rettungswegen ist nur eine Folge von mindestens 
drei Stufen zulässig. Die Stufen müssen eine Stufenbe
leuchtung haben. 

(7) An Kreuzungen der Ladenstraßen und der Hixnpt
gänge sowie an Türen im Zuge von Rettungswegen ist 
deutlich und dauerhaft auf die Ausgänge durch Sich1::1'
heitszeichen hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen 1nüssen 
beleuchtet sein.· 

§9 
Treppen 

(1) Notwendige Treppen sind in der Feuerwidershmds
klasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) 
herzustellen; an den Unterseiten müssen sie geschlossen 
sein. Dies gilt nicht für nohvendige Treppen nach § 8 
Abs. 1 Satz 2, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken 
nicht bestehen. 

(2) Nohvendige Treppen für Kundinnen oder Kunden 
müssen mindestens 2 m breit sein und dürfen eine Breite 
von 2,50 m nicht überschreiten. Es genügt eine Breite Yon 
mindestens 1,25 m, wenn die Treppen für Ver1.."au:furäume 
bestimmt sind, deren Fläche insgesamt nicht mehr als 
500 m2 beträgt. 

(3) Notwendige Treppen brauchen nicht in Treppen.
räumen zu liegen und die Anforderungen nach Absatz 1 
Satz 1 nicht zu erfüllen in Verkaufsräumen, die 

l. eine Fläche von nicht mehr als 100 m2 haben oder 

" eine Fläche von mehr als 100 m2, aber nicht mehr als 
500 m 2 haben, wenn diese Treppen im Zuge nur eines 
der zwei erforderlichen Rettungswege liegen. 

(4) ~otwendige Treppen :init gewendelten Läufen sind 
in Verkaufsräumen unzulässig. Dies gilt nicht für Trep
pen nach Absatz 3. 

(5) Treppen für Kundinnen oder Kunden müssen auf 
beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden haben. Die 
Ha::i.dläufe müssen fest und griffsicher sein und sind über 
Treppenabsätze fortzuführen. 

§ 10 
:!\" otwendige Treppenräume, Treppenraumerweiterungen 

(1) Innenliegende notwendige Treppenräume sind in 
Verkaufsstätte::i zulässig. 

(2) Die Wände vo::i. notwendigen Treppenräumen müs
sen in der Bauart von Brandwänden hergestellt sein. 
Bodenbeläge müssen in nohvendigen Treppenräumen aus 
nichföreIL'l.baren Bausto:i':i'en (A) bestehen. 
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(3) Treppenraumenveiterungen müssen 

1. die Anforderungen an notwendige Treppenräume er
füllen, 

2. Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus nicht
brennbaren Baustoffen (F 90-A) haben und 

3. mindestens so breit sein, wie die notwendigen Treppen, 
mit denen sie in Verbindung stehen. 

Sie dürfen nicht länger als 35 m sein und keine 
Öffnungen zu anderen Räumen haben. 

§ 11 
Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge 

(1) Ladenstraßen müssen mindestens 5 m breit sein. 

(2) Wände und Decken notwendiger Flure für Kundin
nen oder Kunden sind 

1. in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen in der 
Feuenviderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (F 90-A) herzustellen, 

2. in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen mindestens 
in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den we
sentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(F 30-AB) herzustellen. 

Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kundinnen 
oder Kunden müssen mindestens schwerentflammbar 
(B 1) sein. 

(3) Xotwendige Flure für Kundinnen oder Kunden 
müssen mindestens 2 m breit sein. Es genügt eine Breite 
von 1,40 m, wen..-r:t die Flure für Verkaufsräume bestimmt 
sind, deren Fläche insgesamt nicht mehr als 500 m 2 

beträgt. 

(4) Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit sein. Sie 
müssen auf möglichst kurzem ·wege zu Ausgängen ins 
Freie, zu notwendigen Treppenräumen, zu notwendigen 
Fluren für Kundinnen oder Kunden oder zu Ladenstra
ßen führen. Verkaufsstände an Hauptgängen müssen 
unverrückbar sein. 

(5) Ladenstraßen, notwendige Flure für Kundinnen 
oder Kunden und Hauptgange dürfen innerhalb der nach 
den Absätzen 1. 3 und 4 erforderlichen Breiten nicht 
durch Einbauten, feste Einrichtungen, Waren oder Ge
genstände, die der Präsentation dienen, eingeengt sein. 

(6) Die Anforderungen an sonstige notwendige Flure 
nach § 38 BauO l'HnV bleiben unberührt. 

§ 12 
Ausgänge 

(1) Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und jede 
Ladenstraße müssen mindestens zwei Ausgänge haben, 
die zum Freien. oder zu notwendigen Treppenräumen 
führen. Für Verkaufs- und Aufenthaltsräume. die eine 
Fläche von nicht mehr als 100 m 2 haben, genügt ein· 
Ausgang. 

(2) Kellergeschosse mit anderen als den in Absatz 1 
genannten ::(utzungen müssen in jedem Brandabschnitt 
mindestens zwei getrennte Ausgänge haben. Von diesen 
Ausgängen muss mindestens einer unmittelbar oder über 
eine eigene außenliegende Treppe, die mit anderen über 
dem Erdgeschoss liegenden Treppenräumen des Gebäu
des nicht in Verbindung stehen darf, ins Freie führen. 

(3) Ausgänge aus Verkaufsräumen müssen mindestens 
~ m breit sein; für Ausgänge aus Verkaufsräumen, die eine 
Fläche von nicht mer...r als 500 m2 haben, genügt eine 
Breite von 1 m. Ein Ausgang, der in einen Flur führt, darf 
nicht breiter sein als der Flur. 

(4) Die Ausgänge aus einem Geschoss einer Verkaufs
stätte ins Freie oder in notwendige Treppenräume müs
sen eine Breite von 30 cm je 100 m 2 der Flächen der 
Verkaufsräume, mindestens jedoch von 2 m haben; dabei 
bleiben die Flächen von Ladenstraßen außer Betracht. 
Ein Ausgang, der in einen Treppenraum führt, darf nicht 
breiter sein als die notwendige Treppe. 

(5) Ausgänge aus notwendigen Treppenräumen ins 
Freie oder in Treppenraumenveiterungen müssen min
destens so breit sein ·wie die notwendigen Treppen. 

§ 13 
Türen in Rettungswegen 

(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sma 
Türen von notwendigen Treppenräumen und von not
wendigen Fluren für Kundinnen oder Kunden als Feuer
schutzabschlüsse der Feuenviderstandsklasse T 30 herzu
stellen, die auch die Anforderungen an Rauchschutztüren 
erfüllen. Dies gilt nicht für Türen, die ins Freie führen. 

(~) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen 
Türen von notwendigen Treppenräumen und von not
wendigen Fluren für Kundinnen oder Kunden Rauch
schutztüren sein. Dies gilt nicht für Türen, die ins Freie 
führen. 

(3) Türen nach den Absätzen i und 2 sowie Türen, die 
ins Freie führen, dürfen nur in Fluchtrichtung aufschla
gen und keine Schwellen haben. Sie müssen \vährend der 
Betriebszeit von innen leicht in volier Breite zu öffnen 
sein. Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungs
wegen sind nur zulässig, wenn die Türen im Gefahrenfall 
jederzeit geöffnet werden können. 

(4) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen 
offengehalten werden, wenn sie Feststellanlagen haben, 
die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der 
Türen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen 
werden können. 

(5) Drehtüren und Schiebetüren sind in Rettungswegen 
unzulässig; dies gilt nicht für automatische Dreh- und 
Schiebetüren, die die Rettungswege im Brandfall nicht 
beeinträchtigen. Pendeltüren müssen in Rettungswegen 
Schließvorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der 
Türen verhindern. 

(6) Rolläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse 
von Türöffnungen, Toröffnungen oder Durchfahrten im 
Zuge von Rettungswegen müssen so beschaffen sein, dass 
sie von unbefugten nicht geschlossen werden können. 

§ 14 
Rauchabführung 

(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen müssen 
Verkaufsräume sowie Ladenstraßen Rauchabzugsanla
gen haben. Dies gilt nicht für Verkaufsräume mit notwen
digen Fenstern nach § 48 Abs. 2 BauO l\:"-R.W, wenn das 
Rohbaumaß der Fensteröffnungen mindestens ein Achtel 
der Grundfläche des Raumes beträgt. 

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen 
Lüftungsanlagen in Verkaufsräumen und Ladenstraßen 
so betrieben werden können. dass sie im Brandfall nur 
entlüften, und zwar solange ·bis die Absperrvorrichtun
gen gegen Brandübertragung ihrer Zweckbestimmung 
entsprechend schließen. 

(3) Rauchabzugsanlagen müssen von Hand und auto
matisch durch Rauchmelder ausgelöst werden kön..-r:ten 
und sind an den Bedienungsstellen mit der Aufschrift 
,,Rauchabzug" zu versehen. An den Bedienungseinrich
tungen muss erkennbar sein, ob die Rauchabzugsanlage 
betätigt vmrde. 

(4) Innenliegende notwendige Treppenräume sind 
durch Lüftungsanlagen so auszubilden, dass ihre Benut
zung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann. 
In sonstigen notwendigen Treppenräumen, die durch 
mehr als zwei Geschosse führen. muss an ihrer obersten 
Steile ein Rauchabzug vorhanden sein; der Raüchabzug 
muss eine Öffnung mit einem freien Querschnitt von 
mindestens 5 v.H. der Grundfläche des Treppenraumes, 
mindestens iedoch von 1 m2 haben. Der Rauchabzug muss 
von jedem Geschoss aus zu öffnen sein. 

§ 15 
Beheizung 

Feuerstätten dürfen in Verkaufsräumen, Ladenstraßen, 
Lagerräumen und i,V erkräumen zur Beheizung nicht 
aufgestellt werden. 
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§ 16 
Sicherheitsbeleuchtung 

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsbeleuchtung 
haben. Sie muss vorhanden sein 

1. in Verkaufsräumen, 

2. in Treppenräumen, Treppenraumerweiterungen und 
Ladenstraßen sowie in notwendigen Fluren für Kun
dinnen oder Kunden, 

3. in Arbeits- und Pausenräumen, 

4. in Toilettenräumen mit einer Fläche von mehr ais 
50 m2, 

5. in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haus
technische Anlagen, 

6. für Hinweisschilder auf Ausgänge und für Stufenbe
leuchtung. 

§ 17 
Blitzschutzanlagen 

Gebäude mit Verkaufsstätten müssen Blitzschutzanla
gen haben. 

§ 18 
Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen 

und Alarmierungseinrichtungen 

(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen haben. 
Dies gilt nicht für 

1. erdgeschossige Verkaufsstätten nach§ 5 Abs. 1 ~r. 3, 

2. sonstige Verkaufsstätten nach§ 5 Abs. 1 :Nr. 4. 

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2 Nr. 2 
müssen Sprinkleranlagen haben, wenn sie mit ihrem 
Fußboden im l\Iittel mehr als 3 m unter der Geländeober
fläche liegen und Verkaufsräume mit einer Fläche von 
mehr als 500 m2 haben. 

(2) In Verkadsstätten müssen vorhanden sein: 

1. geeignete Feuerlöscher und geeignete Wandhydranten 
in ausreichender Zahl, gut sichtbar und leicht zugäng
lich, 

2. Brandmeldeanlagen mit nichtautomatischen Brand
meldern zur un..'Tiittelbaren Alarmierung der Leitstelle 
für den Feuerschutz und den Rettungsdienst und 

3. illarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsan
gehörigen alarmiert und Anweisungen an sie und an 
die Kundinnen oder Kunden gegeben werden können. 

In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen muss eine 
automatische Brandmeldeanlage (Kenngröße „Rauch") 
zur unmittelbaren Alarmierung einer ständig besetzten 
Stelle (wie Betriebszentrale, Pförtner) vorhanden sein. 
Die Anlage ist zusätzlich bei der Leitstelle für den 
Feuerschutz und den Rettungsdienst aufzuschalten. 

§ 19 
Sicherheitsstromyersorgungsanlagen 

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsstromversor
gungsanlage haben, die bei Ausfall der allgemeinen 
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechn.ischen 
Anlagen und Einrichtungen übernimmt, insbesondere der 

1. Sicherheitsbeleuchtung, 

'"' Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf Ausgänge, 

3. Sprinkleranlagen mit mehr als 5000 Sprinklern, 

4. Rauchabzugsanlagen, 

5. Schließeinrichtungen für Feuerschutzabschlüsse (z.B. 
Rolltore), 

6. BrancLmeldeanlagen, 

7. Alarmierungseinrichtungen, 

8. Druckerhöhungsanlagen. 

§ 20 
Lage der Verkaufsräu..'11e 

Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten, dürfe::i mit 
ihrem Fußboden nicht mehr als 22 m über der Gelände
oberfläche liegen. Verkaufsräume dürfen mit ihrem Fuß
boden im Yiittel nicht mehr als 5 m unter der Gelände
oberfläche liegen. 

§ 21 
Räume für Abfälle 

Verkaufsstätten müssen für Abfälle besondere Räume 
haben, die mindestens den Abfall von zwei Tagen aufneh
men kön.,_TJ.en. ·wände und Decken dieser Räume sind in der 
Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB), Türen 
als Feuerschutzabschlüsse der Feuerwiderstandsklasse 
T 30 herzustellen. 

§ 22 
Gefahrenverhütung 

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer 
ist in Verkaufsräumen und Ladenstraßen verboten. Dies 
gilt nicht für Bereiche, in denen Getränke oder Speisen 
verabreicht oder Besprechungen abgehalten werden. Auf 
das Verbot ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzmvei
sen. 

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Treppenraumer
weiterungen und in notwendigen Fluren dürfen keine 
Dekorationen vorhanden sein. In diesen Räumen sowie 
auf Ladenstraßen und Hauptgängen innerhalb der nach 
§ 11 Abs. 1, 3 und 4 erforderlichen Breiten dürfen keine 
Gegenstände abgestellt sein. 

§ 23 
Rettungswege auf dem Grundstück, 

Flächen für die Feuerwehr 

(1) Kundinnen oder Kunden und Betriebsangehörige 
müssen aus der Verkaufsstätte unmittelbar oder über 
Flächen auf dem Grundstück auf öffentliche Verkehrsflä
chen gelangen körm.en. 

(2) Die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten ur:d 
Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müs
sen vorhanden sein. 

(3) Die als Rettungswege dienenden Flächen auf dem 
Grundstück sowie die Flächen für die Feuerwehr nach 
Absatz 2 müssen ständig freigehalten werden. Hierauf ist 
dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. 

§ 24 
Verantwortliche Personen 

(1) Während der Betriebszeit einer Verkaufsstätte muss 
die Betreiberin oder der Betreiber oder eine von ihr oder 
ihm bestimmte Vertretung ständig anwesend sein. 

(2) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Verkaufs
stätte hat 

1. eine Brandschutzbeauftragte oder einen Brandschutz
beauftragten und 

2. je angefangene 2000 m2 Verkaufsfläche mindestens eine 
Selbsthilfekraft für den Brandschutz zu bestellen. Die 
Namen dieser Personen und jeder Wechsel sind der 
Brandschutzdienststelle auf Verlangen mitzuteilen. 
Die Betreiberin oder der Betreiber hat für die Ausbil
dung dieser Personen im Einvernehmen mit der Brand
schutzdienststelle zu sorgen. 

(3) Die oder der Brandschutzbeauftragte hat für die 
Einhaltung des § 8 Abs. 2 Satz 3, des § 11 Abs. 5, der§§ 22, 
23 Abs. 3, des § 24 Abs. 5 und des § 25 zu sorgen. 

(4) Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekräfte für 
den Brandschutz ist von der Bauaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle festzule
gen. 

(5) Selbsthilfekräfte für den Brandschutz müssen in 
erforderlicher Anzahl während der Betriebszeit der Ver
kaufsstätte anwesend sein. 
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§ 25 
Brandschutzordnung 

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Verkaufs
stätte hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienst
stelle eine Brandschutzordnung aufzustellen. In der 
Brandschutzordnung sind insbesondere die Aufgaben der 
oder des Brandschutzbeauitragten und der Selbsthilfe
kräfte für den Brandschutz sowie die Maßnahmen festzu
legen, die zur Rettung Behinderter, insbesondere Roll
stuhlbenutzerinnen oder Rollstuhlbenutzer, erforderlich 
sind. 

(2) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Ar
beitsverhältnisses und danach mindestens einmal jähr
lich zu belehren über 
1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöschgeräte, 

Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen 
und 

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Ver
halten bei einem Brand oder bei einer Panik. 
(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 

sind Feuerwehrpläne anzufertigen · und der örtlichen 
Feuerwehr zur Verfügung zu s~ellen. 

§ 26 
Stellplätze für Behinderte 

:Mindestens 3 v. H. - für Großhandelsmärkte mindestens 
1 v.H. - der notwendigen Stellplätze, mindestens jedoch 
ein Stellplatz, müssen für Behinderte vorgesehen sein. 
Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkennbar 
hinzuweisen. 

§ 27 
Prüfungen 

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin 
oder der Betreiber haben die technischen Anlagen und 
Einrichtungen, an die in dieser Verordnung Anfordei::un
gen gestelit werden, entsprechend der Verordnung über
die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen von 
Sonderbauten durch staatlich anerkannte Sachverstän
dige und durcn Sachkundige - Technische Prüfverord
nung - (TPrüfVO) in der jeweils geltenden Fassung 
prüfen zu lassen. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat Verkaufsstätten in 
Zeitabständen von höchstens 3 Jahren zu prüfe!l. Dabei 
ist auch die Einhaltung der Betriebsvorschriften zu 
übe1·wachen U!ld festzustellen, ob die Prüfungen der 
tecnnischen Anlagen und Einrichtungen fristgerecht 
durchgeführt und etwaige :.VIängel beseitigt worden sind. 
Dem Staatlichen Amt für Arbeitsschutz und der für die 
Brandschau zuständigen Behörde ist Gelegenheit zu 
geben, an den Prüfungen teilzunehmen. 

§ 28 
Weitergehende Anforderungen 

An Lagerräume, deren Lagerguthöhe mehr als 9 m 
(Oberkante Lagergut) beträgt, können aus Gründen des 
Brandschutzes weitergehende Anforderungen gestellt 
werden. 

§ 29 
Übergangsvorschriften 

Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttreter..s der Verord
nung bestehenden Verkaufsstätten sind§ 11 Abs. 4 und 5 
und die§§ 22 bis 25 sowie§ 27 anzuwenden. 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Kr. 20 BauO 
~RW handelt, \Ver vorsätzlich oder fahrlässig 
1. die Länge der Lauflinie der Rettungswege nach § 8 

Abs, 2 Satz 3 vergrößert, 
2. Rettungswege entgegen § 11 Abs. 5 einengt oder 

einengen lässt, 
3. Türen im Zuge von Rettungswegen entgegen § 13 

Abs. 3 während der Betriebszeit abschließt oder 
abschließen lässt, 

4. in notwendigen Treppenräumen, in Treppenraumer
weiterungen oder in notwendigen Fluren entgegen 
§ 22 Abs. 2 Dekorationen anbringt oder anbringen 
lässt oder Gegenstände abstellt oder abstellen lässt, 

5. auf Ladenstraßen oder Hauptgängen entgegen § 22 
Abs, 2 Gegenstände abstellt oder abstellen lässt, 

6. Rettungswege auf dem Grundstück oder Flächen für 
die Feuerwehr entgegen § 23 Abs, 3 nicht freihält, 

7. als Betreiberin oder Betreiber oder als Vertretung 
entgegen § 24 Abs. 1 während der Betriebszeit nicht 
ständig anwesend ist, 

8. als Betreiberin oder Betreiber entgegen § 24 Abs. 2 die 
Brandschutzbeauftragte oder den Brandschutzbeauf
tragten und die Selbsthilfekräfte für den Brandschutz 
in der erforderlichen Anzahl nicht bestellt, 

9. als Betreiberin oder Betreiber entgegen § 24 Abs. 5 
nicht sicherstellt, dass Selbsthilfekräfte für den 
Brandschutz in der erforderlichen Anzahl während 
der Betriebszeit anwesend sind, 

10. die Funktion von Brandschutzeinrichtungen während 
der Betriebszeit einschränkt oder verhindert. 

§ 31 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftshaus-Verord
nung vom 22. Januar 1969 (GV. NRW. S. 168), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 20. Februar 2000 (GV. 
NRW. S. 226), außer Kraft. 

Düsseldorf, den 8. September 2000 

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Soort 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. }.;Iichael Vesper 

- GV. NRW. 2000 S. 639. 
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